
 
 

 
 
 
A 8/4 – 18944/2005  Graz, am 22.9.2005 
Makartgasse/Kahngasse  Ing. Berger/Mo 
Auflassung vom öffentlichen Gut des 
Gdst. Nr. 2966/1, EZ 50000, KG Geidorf, Voranschlags-, Finanz- und 
und Übernahme in das städtische Liegenschaftsausschuss: 
Privatvermögen Berichterstatter: 
 
   ------------------------------------- 
 
 
An den 

G e m e i n d e r a t  
 
 
 
Im Zuge von Überprüfungen einer Verwertung der Liegenschaft EZ 2040  
(Makartgasse 11A), bestehend aus den Gdst. Nr. 606, Nr. 607 und Nr. 610, KG Geidorf, 
wurde festgestellt, dass sich das angrenzende Grundstück Nr. 2966/1, EZ 50000, KG 
Geidorf, laut Grundbuch im öffentlichen Gut der Stadt Graz befindet. Diese 
Grundstücksfläche ist im Flächenwidmungsplan größtenteils als WA 0,2 – 0,6 und ein 
kleiner Teil als Freiland ausgewiesen. Laut Stadtplanungsamt und Straßenamt ist diese 
Fläche nie als öffentliche Verkehrsfläche verordnet und benützt worden und wird auch in 
Zukunft nicht mehr als öffentliches Gut benötigt. Um diese Grundstücksfläche mit einem 
Flächenausmaß von 1.605 m² einer Verwertung zuführen zu können, ist die Auflassung 
vom öffentlichen Gut und die Übernahme in das städtische Privatvermögen notwendig. 
 
Der Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschuss stellt den 
 

A n t r a g  
 
der Gemeinderat wolle gemäß § 45 Abs. 2 Ziffer 22 des Statutes der Landeshauptstadt 
Graz, LGBl.Nr. 130/67 i.d.F. LGBl. 91/2002, beschließen: 
 
Die Auflassung des Grundstückes Nr. 2966/1, EZ 50000, KG Geidorf, mit einer Fläche von 
1.605 m² vom öffentlichen Gut gemäß beiliegendem Lageplan wird genehmigt. 
 
Für allenfalls im Grundstück Nr. 2966/1, EZ 50000, KG Geidorf, befindliche Ver- und 
Entsorgungsleitungen werden auf Verlangen der Leitungsinhaber entsprechende 
grundbuchsfähige Dienstbarkeiten eingeräumt. 
 
 
 
Beilage: 
1 Katasterplan 
1 Auszug aus dem FläWi 
1 Luftbildaufnahme 
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Der Bearbeiter:   Der Abteilungsvorstand: 
 
 
 
 
 
 
 
Der Finanzdirektor:  Der Stadtsenatsreferent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses 
am .......................................... . 
 
 
Die Vorsitzende:   Die Schriftführerin: 
 
 
 
 

 Der Antrag wurde in der heutigen         öffentl.         nicht öffentl.  Gemeinderatssitzung

       mehrheitlich (mit  . . .  Stimmen  /  . . .  Gegenstimmen)   angenommen.     einstimmig

    Beschlussdetails
    siehe Beiblatt

bei Anwesenheit von  . . .  GemeinderätInnen

Der/Die SchriftführerIn:Graz, am


